
Leerlauf zwischen dem Unterrichten
Beitrag von „Der Germanist“ vom 18. November 2022 15:33

Gefühlt ist das im Forum schon mehrfach geschrieben worden, aber eh sich die Diskussion
wieder im Kreis dreht:

In NRW gelten die Aussagen aus der Arbeitszeitverordnung ausdrücklich nicht für Lehrerinnen
und Lehrer an öffentlichen Schulen. Das Bundesarbeitszeitgesetz gilt ausdrücklich nur für
Arbeiter und Angestellte.

Ob das richtig ist, ist eine andere Frage.

1https://www.lehrerforen.de/thread/60287-leerlauf-zwischen-dem-unterrichten/?postID=733665#post733665
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